
Beglaubigte Abschrift 

Landgericht München | 

AZ.: 3 HK 0 14322/23 

. 3 - ‘ .‘« 

IM NAMEN ES VOLKES 

In dem Rechtsstreit 

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e. V., vertreten durch d. Vorstand 
, Paulinenstraße 47, 70178 Stuttgart 

- Kläger - 

Prozessbevollmächtigte: 

gegen 

Restai GmbH, vertreten durch d. GF  Am Haag 14, 
82166 Gräfelfing 
- Beklagte - 

Prozessbevollmächtigte: 

wegen Forderung 

erlässt das Landgericht München | - 3. Kammer für Handelssachen - durch den Vorsitzenden 

Richter am Landgericht ‚ den Handelsrichter  und den Handelsrichter  

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 08.08.2025 folgendes 

Enduýeü 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Der Kläger hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden 

Betrages vorläufig vollstreckbar. 
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Beschluss 

Der Streitwert wird auf 25.000,00 € festgesetzt. 

Tatbestand 

Der Kläger macht einen wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch geltend. 

Der Kläger ist als qualifizierte Einrichtung gemäß 5 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG klagebefugt (Anlage K1 ), 

die Beklagte produziert Arzneimittel. 

In der Wochenzeitschrift „Der Sonntag" erschien in der online—Ausgabe vom 27.08.2023 auf Seite 

9 obere Hälfte eine Werbeanzeige für ihr Produkt „Rubaxx Schmerzgel“ zur Bekämpfung von 

Nervenschmerzen nach einem Bandscheibenvorfall. 

Ein von Kläger angefertigter Screenshot der Anzeige hat folgendes Aussehen (Anlage K3): 
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Das Blatt wird als Printausgabe im sogenannten „Berliner Format kostenlos“ an die Haushalte in 

Freiburg verteilt. Darüber hinaus ist es als online-esAusgabe zum freien Abruf verfügbar. 

Der Kläger mahnte die Beklagte mit Schreiben vom 12.10.2023 (Anlage K4) ab und forderte sie 

zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung auf. Die Beklagte gab zwar eine Unter- 

lassungserklärung ab (Anlage K5), die jedoch nicht die streitgegenständlichen Rechtsverstöße 

umfasste. 

Der Kläger trägt vor, 

auf der rechten Seite der Anzeige befinde sich zwar das Wort „Anzeige“; dieses Wort werde der 

Verkehr jedoch, wenn er es überhaupt wahrnehme, auf die unmittelbar darunter als solche er- 

kennbare Werbeanzeige zum Produkt „Restaxil“ beziehen. Bei dem linken Text werde der Ver- 

braucher nach der blickfangmäßigen Überschrift und dem Anschauungsbild auf den ersten Blick 

jedoch von einem redaktionellen Beitrag ausgehen und den werblichen Charakter allenfalls beim 

Durchlesen des Artikels, also nach analysierender Betrachtung, bemerkten. 

Das auf der linken Seite befindliche Wort „Anzeige“ sei zu klein gehalten, um vom Verkehr hinrei- 

chend deutlich und auf den ersten Blick wahrgenommen zu werden. 

Der Werbecharakter der Anzeige werde daher verschleiert, wofür die Beklagte gemäß 5 5a Abs. 

4, @ 8 Abs. 2 UWG hafte. 

Weiterhin seien die nach @ 4 HWG erforderlichen Pflichtangaben, die sich am unteren Rand der 

Anzeige in einer deutlich kleineren Schriftgröße befänden, nicht deutlich abgesetzt, abgegrenzt 

und gut lesbar. 

Die Anforderung der guten Lesbarkeit der als Screenshot vorgelegten ePaper- und bei Bedarf als 

PDF herunterladbare (vergleiche Anlage K8) Anzeige (Anlagen K2 und K3) sei nicht erfüllt, daje- 

denfalls ein hinreichender Tell der angesprochenen Verkehrskreise Mühe haben werde, diese 

Pflichtangaben ohne Anstrengung zur Kenntnis zu nehmen. So seien die durch einen Querstrich 

abgesetzten Pflichtangaben am unteren Rand der Anzeige in einer deutlich geringeren Schriftgrö- 

ße als der übrige Anzeigenfließtext gehalten, was dazu führe, dass bei einer Darstellung der An- 

zeige auf einem Bildschirm, die noch die Lesbarkeit des Fließtextes erlaube, die Pflichtangaben 

nicht mehr oder nur mit Mühe wahrgenommen werden könnten. Die Möglichkeit, die Anzeige 

durch „Zoomen“ auf dem Bildschirm zu vergrößern, ändere daran nichts, da der Verbraucher 

nicht darauf verwiesen werden darf, selbst durch Venrvendung dieses Hilfsmittels für eine leichte 

Erkennbarkeit zu sorgen. 






















